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502 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen desN ationalrates (V .G.P. ) .. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (447 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über die Abhaltung 
von Lotterien mit' Geld- und Warentreffern 

(Lotteriegesetz 1947). 
Dei:" FinanlZ- unld 'Bwdgetamschuß hat die Re­

gierungsvorl:lge 447 Ider tBeihgen' in seinen 
Sit'zungen am 10. Oktdber und 2. Dezember 1947 
in Verhanldlun,g gezogen. 

Di,e Regierulligsvor;la~ bezweCkt eine A'usd:eh­
ntungder Ermächbilgwn;g des Bundesministeriums 
tür FilllaThzen zur B~i1ligunlg von Lotterien. 

Um !Mittel:zur teiLW1eisen EnEüNunlg bestimm­
ter woMtäti,ger,gemeirr11lÜt!ZJi:ger oder kuliureller 
A'Ulfgalben iZU beschaffen, wurden in österreich 
hereits vor 1938 üMichel'weise Lotterien veran­
stalltet. Zur Alblhaltung solcher Lotterien ist eine 
behördliche Ei-laulbn!is notwenJd!ig. Einle solche 
konnte bisher yom Bu,ndesrrninisterium ·rur Fi­
nanzen nur f,ürWert'lotterien, das sind Lotterien 
nin·t W 'a r:e n treffern, unld zwar ,im !Einver­
nehmen mit dem IBunldesministerium Ifür Inneres, 
gegeben wenden, wälhrend für G e 'l,d lotterien 

'. odler ge ,m i s c Ih t e Lotterien nach· der Iderzeiti­
gen Rechtslage jeweils ei,n eigenes Bund~gesetz 
nOb~ndj.g ·War. In Anhetracht der gegenwärtigen 
Schwieri'gkeiten heider .Beschaffun,g von Waren 
für Wertl'otterien oder auch ,gemischte Lotterien 
überwiegen ,der:zeit die gemischten unld die reinen 
GeLdilotterien unld es WÜJide sich :durch ,die 
Notwenldig'keit der jedesmaligen gesetzlichen Re­
geluIljgeine Bdastung der Gesetz.gebunlg und da­
mit auch eine Hinausrogerung .der Ablhailtungs­
teJimine für Idie Lotterien ergeben. Aus diesen 
Grün/den sieht der vorlie.gen;de Gesetzentwurf 
für das Bun.desminlisterium für ,Finanzen die Er­
mächügung vor, auchtLotterien, &e n:elben 
Warentreffern GeMtreffer arnfrweisen, unld r:eine 
Ge1dlotter:en im EinIVernehmen mit dem Bun.des­
ministerium :f,ür Inneres Z·U hewiUigen. Di'cse Er­
rnächtigung ist in § 1 der Vbrlageausgesprochen. 

Die. §§ 2 unld 3 regeln die :Durchführung .der 
Vel'Igebülhrung. solcher Lotterien. Da hisher ibei 
GeL&O't'terien vom U nrernehmer keine Ge'bÜlhr 
el1!trichtet wu~de und nur der Gewinruer 25 v. H. 
GeWinlStgebülhriJu zalhlenhatte, !bei Werdotterien 
vom Spieler iflür Warentreffer ooerha upt keine 

Mayrhofer, 
B erichterst31tter. 

Gebuhr zu entrichten war, 'wälhrenldder Unter­
nehmer .diedrei- !bi.s ,zehnprozentige. Lottotaxe 
und die l~weipr6zen:tige G~brÜ!hr n'ach T. P. 57, 
B, . a, dies AJm'gelmeinen Gelbülhr:eMarmes aus' dem 
Jalhre 1925 Z·U entrichren hatte, wur<de im yor­
liegen:aen Gesetzentw~l1f eine der bisherigen Re­
ge1ung ~nt~prechenlde Lösung getroffen, wie s:e 
auch Ibereits im Al'menllottefiegeset,z 1947, 
B. G. BI. Nr. 50/1947, und im Wiener Neustäidter 
Lotteriegesetz, tB. G. BI. Nr. 51/1947, vor:ge­
sehen ist. :Im lHinibEck auf dien' meist gemein­
ruiirzigen Zweck solcher Lotterien wurde seit 
dem Jahre 1945 nur eine ,dreipmzeIitige Lotto­
taxe vorgeschrieben urrddie Lotterieunterneh­
mungen von ,der zweiprozentigen Ge!bithr !be­
freit. Da die Gebülh'ren, Idie !bei Wertlot'terien 
vom Unternehmer 'zu tragen sind', vom Gesamt­
spielikapital berechnet wer:den unld der Wert der 
Treffer minldJestens ein Viertel ,des Spielikapitah 
hetragen muß, 'Wunde l{iür .diese Gelbülhr:en jene'r 
Teil des gesamten Spielkapital:s ·der gemischten 
Lotterien herangez-o:gen, der sich aus ,dem vier­
hchen Wert lder Warentreffer ergibt. Der rest­
.liche Tei1 .des ~pieLk,apitals, ,der verhältnismäßig 
mit ,den GeEdtl1effern im Zusammenhang st~ht, 
wird !daher !heider Bemessung dieser Gebühren 
nicht heranlgezogen. 

Da Idie im Gesevzenrwur:f vorgeselhenen Be­
stimmUl1\gen ülber Verge'hührung und Lottotaxe 
bereits in den GesetiZen über die Lotterien zu­
gunsten .der Ar:men WienlS Unld: zugunsten. des 
Wi.ederaUJfibaues von Wiener Neustadt - beide 
vom 17: Jänner 1947 - enuhalten waren, be­
deutet der vorliegende Regierungsentwurf kein.e 
Neuerung in. meritorischer Hinsicht, s'onidern nur 
die Ausdehnung Ider Ermächtig·ung des Bundes­
ministeriums rur FiIJiaruzen aUlf die Bewilligung 
Zur Abha1tunlg reiner, GeLdlotterien und gemisch­
ter Lotterien. 

Die Regierungsvorlage wurde vom P;nanz­
und BUidigetausschuß ulllVerän:dert anlgen-ommen. 

Es wiricl somit ,der A nt rag gesteHt, der 
Nationalrat wo~le ·dIem vorEegenlden Gesetzent­
wurlf (447 .der· Bei:lagen) die verifassrungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, am 3. Dezember 1947. 

Brachmann, 
Obmann. 

502 der Beilagen V. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




